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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Haspe vom 22.04.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 7.8.  Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße  Einfacher Be-
bauungsplan nach § 9 Abs. 2a Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 
13 BauGB - Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB hier: Öffentliche Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfes (Aufhebung) 
0156/2021 
Vorberatung 
geändert beschlossen 

 

Herr Romberg weist darauf hin, dass ein neuer Bebauungsplan für diesen Bereich auf-
gestellt werden müsse.  
 

Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Haspe empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, den nachste-
henden Beschluss mit folgender Ergänzung zu fassen:  
 

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu 
diesem Beschluss gehörenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/10 (619) Ge-
werbegebiet Berliner Straße – Aufhebungsverfahren nach § 13 BauGB und beauf-
tragt die Verwaltung, den Plan einschließlich der Begründung vom 10.02.2021 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die 
Begründung vom 10.02.2021 wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem Bebauungsplan 
beigefügt und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 

 
 

Geltungsbereich: 
 

Der Geltungsbereich des Aufhebungsverfahrens nach § 13 BauGB für den Bebau-
ungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße umfasst den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Straße. Das 
Plangebiet liegt im Stadtbezirk Haspe sowie teilweise im Stadtbezirk Mitte. Es wird 
im Norden durch die Ennepe und die S-Bahnlinie und im Süden durch die Bahn-
hauptstrecke Hagen-Köln begrenzt. Im Westen reicht das Plangebiet bis zur Hör-
denstraße und bis zur Straße „Im Ennepetal". Im Osten verläuft der Geltungsbe-
reich entlang der Bebauung Wehringhauser Str. 117 und nördlich der Wehring-
hauser Straße einschließlich des Bereichs der heutigen Tankstelle und Wasch-
straße (Gemarkung Hagen, Flur 23, Flurstücke 553, 552, 392, 393 (tlw.), 394). 
 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan-
entwurf (Aufhebungsverfahren) zu entnehmen. Der Bebauungsplanentwurf im 
Maßstab 1:1000 ist Bestandteil des Beschlusses. 
  
Nächster Verfahrensschritt: 
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Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes (Aufhebung) soll nach 
dem Ratsbeschluss durchgeführt werden. Parallel dazu erfolgt die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
 

2. Es ist darauf hinzuwirken, dass unverzüglich ein neuer Entwurf eines Bebau-
ungsplanes aufgestellt wird.  

 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
SPD  5 - - 
CDU  1 - - 
Bündnis 90/ Die Grünen 2 - - 
Hagen Aktiv 2 - - 
AfD  1 - - 
 
X  Einstimmig beschlossen 

  
Dafür: 11 
Dagegen: - 
Enthaltungen: - 
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